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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 5329/J betreffend 

"Maßnahmen zur Reduktion der Krankenstände des BMWFW", welche die Abge-

ordneten Mag. Philipp Schrangl, Kolleginnen und Kollegen am 8. Juni 2015 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 7 der Anfrage: 

 

Wie bereits in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 4575/J ausgeführt, ist 

grundsätzlich festzuhalten, dass die Anzahl der Krankenstandstage keinen Rück-

schluss auf eine erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung zulässt. Die betrieb-

liche Gesundheitsförderung verfolgt den präventiven Ansatz, das vorhandene Gesund-

heitspotential zu halten bzw. zu verbessern und Arbeitsbelastungen entgegen zu    

wirken. Eine Reduktion bzw. Erhöhung von Krankenstandstagen - eine ermittelbare 

Kennzahl - kann von anderen Einflüssen abhängen und wird nur bedingt als Mess-

größe verwendet, zumal der Abwesenheitsgrund der Bediensteten in der Regel dem 

Dienstgeber nicht bekannt ist und eine gesetzte Intervention daher auch nicht daran 

gemessen werden kann.  

 

Im Übrigen ist daher ebenfalls auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

Nr. 4575/J zu verweisen. 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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